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1. Einleitung

Am 8. 10. 2004 trat das Gesellschafts-
rechtsänderungsgesetz 2004 (GesRÄG
2004) in Kraft1). Das GesRÄG 2004
brachte fast unbemerkt neben dem lan-
ge diskutierten Bundesgesetz über das
Statut der Europäischen Gesellschaft
(Societas Europaea – SE) die Möglich-
keit der Gründung einer Aktiengesell-
schaft durch einen Gesellschafter. In
Umsetzung europarechtlicher Vorga-
ben wurde die Veröffentlichung der
Tatsache der Vereinigung aller Aktien
in einer Hand sowie der Identität des
einzigen Gesellschafters im Firmen-
buch normiert. Die österreichische Re-
gelung folgt damit jener des deutschen
Gesetzgebers, der für die Aktiengesell-
schaft die Einpersonen-Gründung mit
Erlassung des Gesetzes für kleine Akti-
engesellschaften und zur Deregulie-
rung des Aktienrechts2) freigegeben
hat. Im Ergebnis sind daher sowohl bei
GmbH als auch AG Einpersonen-
Gründungen zulässig, wenngleich im
Detail nicht nur rechtsformspezifische
Unterschiede bestehen. 

2. Europarechtliche Grundlagen

Die zwölfte gesellschaftsrechtliche
Richtlinie RL 89/667/EWG (Einper-
sonengesellschafts-Richtlinie) harmoni-
sierte die Möglichkeit der Gründung
von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung durch nur einen Gesellschaf-
ter3). Gemäß Art 2 Abs 1 RL 89/667/
EWG kann eine Gesellschaft bei ihrer
Errichtung sowie infolge der Vereini-
gung aller Geschäftsanteile in einer
Hand einen einzigen Gesellschafter ha-
ben. Art 2 Abs 2 RL 89/667/EWG
eröffnet den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit, besondere Rechtsfolgen für
Gesellschaften mit einem einzigen Ge-
sellschafter zu knüpfen. Denkbar
wären etwa besondere Kapitalerhal-
tungs- oder Aufbringungsvorschriften
oder Bestimmungen über die Durch-
griffshaftung auf den Alleingesellschaf-

ter. Bis zur Koordinierung der einzel-
staatlichen Vorschriften für das Kon-
zernrecht können Mitgliedstaaten be-
sondere Bestimmungen oder Sanktio-
nen vorsehen, sofern eine natürliche
Person einziger Gesellschafter von
mehreren Gesellschaften ist oder eine
Einpersonengesellschaft oder eine an-
dere juristische Person einziger Gesell-
schafter einer Gesellschaft ist4). Die
Umsetzungsfrist der RL 89/667/EWG
endete am 1. 1. 1992. Die Umsetzung
in Österreich erfolgte nach dem Bei-
tritt durch das EU-GesRÄG 19965).
Seit 1996 können daher in Österreich
GmbHs als Einpersonengesellschaften
gegründet werden6). 

Gemäß Art 6 gilt die RL 89/667/
EWG auch für Aktiengesellschaften,
sofern Mitgliedstaaten die Einperso-
nen-Aktiengesellschaft dem Grunde
nach zulassen. Die Zulassung der Ein-
personen-AG kann nur neben der Zu-
lassung der Einpersonen-GmbH erfol-
gen, nicht stattdessen. Die Zulassung
nur der Einpersonen-AG wäre daher
nicht richtlinienkonform gewesen. Die
SE-Verordnung normiert in Art 3
Abs 2 Satz 3, dass einzelstaatliche Be-
stimmungen, die aufgrund der RL
89/667/EWG angenommen wurden,
sinngemäß für die SE gelten7). Daher
gilt die Einpersonengesellschafts-Richt-
linie auch für die SE, sofern Mitglied-
staaten die Gründung einer Einperso-
nen-Aktiengesellschaft dem Grunde
nach zulassen. Seit dem GesRÄG 2004
ist es somit auch in Österreich mög-
lich, sowohl eine Aktiengesellschaft als
auch eine Societas Europaea als Einper-
sonengesellschaft zu gründen. 

RL 89/667/EWG normiert in Art 3,
dass die Tatsache der Vereinigung aller
Anteile in einer Hand sowie die Iden-
tität des einzigen Gesellschafters in das
Register iSd Art 3 Abs 1 und 2 der ers-
ten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie
(Publizitätsrichtlinie) einzutragen bzw
zu vermerken sind8). Art 3 RL 68/
151/EWG wurde durch Art 3 Abs 1

bis 8 der RL 2003/58/EG grundlegend
geändert9). Insbesondere wurde die
Möglichkeit der Einreichung in elek-
tronischer Form vorgesehen. Ab 1. 1.
2007 wird auch das Urkundenregister
in elektronischer Form zu führen sein. 

Art 3 RL 68/151/EWG und Art 3
RL 2003/58/EG iVm § 5 Z 6 FBG, 
§ 35 AktG und § 3 GmbHG sind so-
mit die rechtlichen Grundlagen für die
Eintragung der Identität des Alleinge-
sellschafters einer AG oder einer
GmbH in das Firmenbuch. 

3. Regelung in Deutschland

Durch die Verabschiedung des Geset-
zes für kleine Aktiengesellschaften und
zur Deregulierung des Aktienrechts
wurde das deutsche AktG in seinem
§ 2 erheblich modifiziert10). § 2 dAktG
regelt einerseits die Mindestanzahl der
Gründer und bestimmt andererseits die
zur Errichtung einer Gesellschaft erfor-
derlichen Rechtshandlungen. Gemäß
§ 2 dAktG müssen sich an der Feststel-
lung des Gesellschaftsvertrages (der
Satzung) eine oder mehrere Personen
beteiligen, welche die Aktien gegen
Einlagen übernehmen. 

Die Bestimmung sah bis zur Erlas-
sung des Gesetzes für kleine Aktienge-
sellschaften eine Mindestgründerzahl
von fünf Personen vor. Die Änderung
des Aktiengesetzes erlaubte die Grün-
dung einer Aktiengesellschaft durch
eine beliebige Zahl von Personen. Es
wird als ausreichend angesehen, wenn
ein Gründer über die erforderlichen
Mittel verfügt11). Insbesondere verlor
die so genannte „Strohmanngründung“
durch die Gesetzesänderung an Bedeu-
tung. Nach alter Rechtslage musste sich
ein Gründer, der eine Einpersonen-AG
gründen wollte, der Mithilfe von min-
destens vier Treuhändern bedienen, de-
ren Aktien er nach Eintragung der AG
übernahm. Mit dem Gesetz für kleine
Aktiengesellschaften wurden Art 2 und
3 RL 89/667/EWG umgesetzt.
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Schon viel früher wurde in Deutsch-
land die Einpersonen-GmbH ermög-
licht. Bereits durch die GmbH-Novelle
1980 ließ der deutsche Gesetzgeber die
Gründung einer Einpersonen-GmbH
gemäß § 1 dGmbHG zu12). Durch die
Novelle wurde der Zusatz „durch eine
oder mehrere Personen“ in § 1
dGmbHG aufgenommen. Mit dem
Durchführungsgesetz vom 18. 12.
1991 (BGBl I, 2206, in Kraft getreten
am 1. 1. 1992) wurde die RL 89/667/
EWG umgesetzt. Im Zuge der Umset-
zung dieser Richtlinie wurde das
dGmbHG in einigen weiteren Bestim-
mungen, jedoch nicht hinsichtlich der
Gründerzahl bei der Einpersonen-
GmbH geändert.

4. Neue Regelung in Österreich

4.1 Ratio Legis

Die Einführung der Einpersonen-AG
kann durchaus als unerwartet bezeich-
net werden. Weder Lehre noch Praxis
hatten die Einführung der Einperso-
nen-AG vehement gefordert13). Im Ge-
genteil, zum Teil wurde unter Hinweis
auf die Aufgabe der Anonymität durch
Eintragung des Alleinaktionärs in das
Firmenbuch die Einpersonen-AG ab-
gelehnt14). Ungleich dem AktG, das in
§ 2 Abs 2 die Mindestanzahl der Perso-
nen, die sich an der Gründung zu be-
teiligen hatten, ausdrücklich mit zwei
festsetzte, sah und sieht das GmbH-
Recht eine derartige Bestimmung nicht
vor. Die Mindestanzahl von zwei
Gründern einer GmbH wurde aus den
§§ 3 und 4 GmbHG und der dortigen
Formulierung „Gesellschaftsvertrag“
und daraus, dass das GmbHG immer
von Gesellschaftern (im Plural) sprach,
abgeleitet15). Durch das EU-GesRÄG
1996 hat die Einpersonen-GmbH je-
doch in § 3 Abs 2 GmbHG ausdrück-
liche Erwähnung gefunden. Der Ge-
setzgeber begründet hingegen nicht,
warum gerade jetzt die Einpersonen-
AG ermöglicht wird. Die ErlRV halten
(sinngemäß) lediglich fest, dass Art 3
RL 89/667/EWG gilt, wenn ein Mit-
gliedstaat die Einpersonengründung
für die Aktiengesellschaft zulässt16).

4.2. Anmeldepflichtige Tatsachen
Im Hinblick auf die Umsetzung der
RL 89/667/EWG (Offenlegung der
Tatsache der Vereinigung aller Anteile
in einer Hand sowie die Identität des
einzigen Aktionärs) wurde § 2 Abs 2
AktG insoweit geändert, als nunmehr
die Gründung einer AG auch durch ei-

nen Gründer möglich ist. Weiters wur-
de § 35 AktG neu eingeführt, der die
Einpersonengründung sowie die Verei-
nigung aller Anteile an einer AG nun-
mehr ausdrücklich auch für Aktienge-
sellschaften gesetzlich regelt. § 35
AktG unterscheidet dabei 3 Fälle:
a) Ist nur eine Person an der Feststel-

lung der Satzung einer AG beteiligt,
so ist mit der Anmeldung der Ge-
sellschaft zur Eintragung in das Fir-
menbuch gleichzeitig Folgendes an-
zumelden: 
(i) der Umstand, dass alle Aktien

an der AG einem Aktionär ge-
hören; 

(ii) der Name des Aktionärs und 
(iii) das Geburtsdatum des Aktio-

närs oder seine Firmenbuch-
nummer. 

b) Werden nach Gründung und Ein-
tragung einer AG alle Aktien durch
einen Aktionär erworben, hat er
diesen Umstand sowie die oben un-
ter (i) bis (iii) genannten Umstände
dem Vorstand der Gesellschaft mit-
zuteilen. Dieser muss diese Tatsa-
chen unverzüglich zur Eintragung
im Firmenbuch anmelden. 

c) Im Falle des Erwerbs von Aktien an
einer Einpersonen-AG durch eine
weitere Person ist die Eintragung als
Einpersonen-AG unverzüglich zur
Löschung anzumelden. Der bisheri-
ge Alleinaktionär oder seine Rechts-
nachfolger müssen den Vorstand da-
von informieren. Der Vorstand hat
diese Tatsache zur Eintragung in das
Firmenbuch anzumelden. 

Erwähnenswert erscheint in diesem Zu-
sammenhang auch, dass der durch das
EU-GesRÄG 2004 novellierte § 5 Z 2
FBG nunmehr nicht nur die Offenle-
gung und Anmeldung der Art der Aktien
(Nennbetragsaktien oder Stückaktien),
sondern auch der Anzahl der Aktien ver-
langt17). § 5 Z 2 FBG trat am 8. 10. 2004
in Kraft. Die Anmeldung der Anzahl der
Stückaktien ist gemäß Art XXIV Abs 1b
FBG in der jeweils nächsten Anmeldung
nachzuholen. Der ebenfalls novellierte
§ 5 Z 6 FBG entspricht der materiellen
Anordnung des § 35 AktG, wobei § 35
AktG ausdrücklich die Anmeldungsver-
pflichtung des Vorstands und die Infor-
mationspflicht des Aktionärs hinsichtlich
der angeführten Tatbestände enthält. 

4.3 Definition der Einpersonen-AG

Eine Einpersonengesellschaft ist eine
Gesellschaft, deren Anteilsrechte in der

Hand eines Gesellschafters vereinigt
sind. Als Einpersonengesellschaft ist je-
doch nicht nur die Gesellschaft mit ei-
nem Gesellschafter zu verstehen, son-
dern auch eine Gesellschaft, bei der die
nicht einem Alleingesellschafter ge-
hörenden Anteile im Eigentum der
Gesellschaft stehen18). § 35 AktG er-
kennt dies in seinem Abs 2 ausdrück-
lich an und normiert, dass eine eintra-
gungspflichtige Tatsache bereits dann
besteht, wenn ein Aktionär alle Aktien
erwirbt, die nicht der Gesellschaft selbst
gehören. Auf eine darüber hi-
nausgehende Anordnung, dass eine Ak-
tiengesellschaft immer dann als Einper-
sonen-Gesellschaft zu gelten hat, wenn
nur einem Aktionär Stimmrechte aus
den ausgegebenen Aktien zukommen,
kann uE nicht geschlossen werden. 

4.4 Keine vereinfachte Anmeldung

§ 11 FBG, wonach Anmeldungen, die
ua die Gesellschafter einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, deren
Stammeinlagen oder die darauf geleis-
teten Einzahlungen betreffen, nicht der
beglaubigten Form bedürfen, gilt nicht
für die Einpersonen-AG19). Da im
Hinblick auf den Wechsel eines im Fir-
menbuch eingetragenen Gesellschafters
keine Wertungsunterschiede zwischen
AG und GmbH bestehen, muss es sich
dabei uE um ein Versehen des Gesetz-
gebers handeln. 

4.5 Keine Beschlussfassung im
schriftlichen Weg

Gemäß § 111 Abs 1 AktG sind Be-
schlüsse der Hauptversammlung nota-
riell zu beurkunden. Gemäß § 111
Abs 5 AktG sind Niederschriften über
Hauptversammlungen sowie die von
der Hauptversammlung gefassten Be-
schlüsse zum Firmenbuch anzumelden.
Das AktG idF GesRÄG 2004 sieht
diesbezüglich keine Erleichterungen
für die Einpersonen-AG vor. Es er-
scheint sinnwidrig, eine Hauptver-
sammlung unter Einhaltung sämtlicher
Formvorschriften in einer Einperso-
nen-AG abzuhalten. Das GmbHG
sieht für einige Beschlussgegenstände
zumindest die Möglichkeit der Be-
schlussfassung im schriftlichen Wege
vor. Die Bestimmungen des AktG gel-
ten jedoch gleichermaßen für börseno-
tierte Aktiengesellschaften mit einer
Vielzahl von Aktionären wie auch für
die Einpersonen-AG, in der der Allein-
aktionär durchaus auch Mitglied des
Vorstands oder Aufsichtsrates sein kann. 
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In einer mehrgliedrigen Gesellschaft
dient die Protokollierung ua dazu, die
Frist für die Erhebung der Nichtig-
keitsklage gegen Gesellschafterbe-
schlüsse festzusetzen. Im Rahmen der
Einpersonen-Gesellschaft könnte hier-
bei durchaus die Dokumentation und
die Beweissicherung im Vordergrund
stehen20). UE wäre es daher überlegens-
wert, für Einpersonen-AGs die Mög-
lichkeit der Beschlussfassung im
schriftlichen Wege zu eröffnen. Zum
Großteil sind etwa Einberufungsvor-
schriften ohnehin nicht von Relevanz,
ist doch der Alleinaktionär jederzeit

berechtigt, den Ort der Hauptver-
sammlung festzulegen oder auf die
Einberufungsfristen zu verzichten. Das
Formerfordernis der notariellen Beur-
kundung könnte ersatzlos entfallen
oder durch das allgemeine firmenbuch-
rechtliche Erfordernis der notariellen
oder gerichtlichen Beglaubigung von
Unterschriften gemäß § 12 Abs 1
HGB  ersetzt werden. Dieser Überle-
gung stehen auch Art 4 und 5 der
RL 89/667/EWG nicht entgegen, zu-
mal dort lediglich Schriftlichkeit oder
die Aufnahme in einer Niederschrift
verlangt wird. 

4.6 Zeitpunkt der Anmeldung

§ 35 AktG trat am 8. 10. 2004 in
Kraft und unterscheidet nicht nach
dem Zeitpunkt der Gründung einer
AG oder dem Zeitpunkt der Vereini-
gung aller Anteile in einer Hand. Da-
raus ergibt sich, dass die Mitteilungs-
pflichten auch für Aktiengesellschaf-
ten, deren Anteile vor dem In-Kraft-
Treten des GesRÄG 2004 in einer
Hand vereinigt wurden und zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des
§ 35 AktG noch immer sind, gel-
ten21).
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